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Tagesordnungspunkt 
 

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 
Waldkindergarten "Steinlachtal e.V." in Bad Sebastiansweiler (befristet) 
 und Verein "Casa KiTaNa e.V." in Tübingen (unbefristet) 
 
 
Zur Beratung im  

Jugendhilfeausschuss (öffentlich) Beschluss am 10.11.2011  
 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 

 Der im Folgenden genannte Träger einer Waldkindergartengruppe wird gem. 
§75 SGB VIII als Träger der freien Jugendhilfe befristet anerkannt: 
 
Waldkindergarten „Steinlachtal e.V.“ 
Forellenweg 29 
72116 Mössingen-Talheim 
 
Diese Anerkennung geht in eine unbefristete Anerkennung über, wenn während einer 
dreijährigen Tätigkeit die Voraussetzungen im Sinne des § 75 SGB VIII nachgewie-
sen worden sind. 

 

 Der im Folgenden genannte Träger von Betreuungsangeboten für Kleinkinder und 
Kinder über drei Jahren wird als Träger der freien Jugendhilfe gem. § 75 SGB VIII 
anerkannt: 

 
Casa KiTaNa e.V. 
Hegelstr. 7 
72072 Tübingen 

 
 
 
 

Sachverhalt: 
 
Begründung für die vorliegenden Anträge auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 
nach § 75 SGB VIII: 
 
Waldkindergarten Steinlachtal e.V., Forellenweg 29, 72116 Mössingen-Talheim 
 

Der Waldkindergarten Steinlachtal e.V. wurde am 4.Mai 2011 in Mössingen gegründet. Kon-
zeptioneller Schwerpunkt der Einrichtung ist die naturbezogene Bildungsarbeit unter Berück-
sichtigung des Bildungs- und Orientierungsplans in baden-württembergischen Kindergärten. 
Der Verein nutzt das Gelände oberhalb des Kurparks in Bad Sebastiansweiler und das Foyer 
der Klinik für den Mittagsimbiss. Die Kinder werden an vier Tagen von 08:00 bis 13:30 Uhr 
und an einem Tag von 08:00 bis 16:00 Uhr betreut. 
Der Waldkindergarten erfüllt einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Mit Bil-
dungsangeboten im Rahmen von Projekten, im Tages- und Jahresablauf sowie im begleite-
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ten Freispiel werden die Kinder gezielt in ihrer Entwicklung unterstützt und gefördert. Die 
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ist die Grundlage der Begleitung der Kinder. 
Die Kooperation mit der Klinik, ihren therapeutischen Einrichtungen sowie den dort wohnen-
den Senioren ist im Aufbau, genauso wie mit dem ortsansässigen NABU. 
 
Die Satzung und Konzeption des Vereins liegt bei. 
Der Verein ist im Vereinsregister unter der Vereinsnummer 1832 eingetragen. 
Die Bescheinigung des Finanzamtes über die Gemeinnützigkeit liegt vor. 
 
Der Vorstand des Vereins setzt sich wie folgt zusammen: 
 
1. Vorsitzende:  Tina Lippert, Forellenweg 29, 72116 Mössingen–Talheim 
2. Vorsitzende:  Barbara Pelgen, Elfmorgen 19, 72072 Tübingen  
Schriftführer :  Robert Vdovic, Pfingstwasen 18, 72116 Mössingen–Belsen 
Kassierer:  Harri Pallas, Danziger Str. 20, 72116 Mössingen 
 
Der Verein hat die Vereinbarung zur Umsetzung des Schutzauftrags der Jugendhilfe in Ta-
geseinrichtungen für Kinder mit dem Landkreis geschlossen. 
Der Kommunalverband für Jugend und Soziales bearbeitet den Antrag zur Erteilung der 
Betriebserlaubnis. Er hat der Aufnahme des Betriebs mündlich zugestimmt. 
Die Stadt Mössingen befürwortet die zunächst befristete Erteilung der Anerkennung als Trä-
ger der freien Jugendhilfe. 
 
 
Casa KiTaNa e.V., Hegelstr. 7, 72072 Tübingen 
 
Der Verein „Casa KiTaNa e.V. wurde im Herbst 2006 gegründet. Ziel des Vereins ist es fle-
xible Kinderbetreuung mit individueller Förderung anzubieten.  
Im Leitbild der Einrichtung werden der individuelle Charakter und das eigene Wesen eines 
jeden Kindes betont. Die Casa KiTaNa ermöglicht durch das Ganztagsangebot die Berufstä-
tigkeit beider Elternteile. Die Mitarbeitenden unterstützen die Eltern in ihrem Erziehungsauf-
trag, beraten sie in Erziehungsfragen und bieten Weiterbildungsveranstaltungen. 
Das pädagogische Profil der Tageseinrichtung berücksichtigt die Umsetzung des Orientie-
rungsplans für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten. 
Der Verein betreibt seit November 2008 ganztägig zwei Kleinkindgruppen mit je 10 Kindern 
und eine altersgemischte Gruppe für 15 Kindern von zwei bis sechs Jahren in Räumen eines 
ehemaligen städtischen Kindergartens in der Hegelstr. 7 in Tübingen. Der Verein plant sein 
Angebot im Rahmen der altersgemischte Gruppe um fünf Plätze zu erweitern. 
 
Die Satzung und Konzeption des Vereins liegt bei. 
Der Verein ist im Vereinsregister eingetragen unter der Vereinsnummer 1680. 
Die Bescheinigung des Finanzamtes über die Gemeinnützigkeit liegt vor. 
 
Der Vorstand des Vereins setzt sich wie folgt zusammen: 
1.Vorsitzende: Christine Schletter, Friedrich – Schaal-Straße 22, 72074 Tübingen 
2. Vorsitzender: Torben Fischer-Gese, Primus-Truber - Straße 14, 72072Tübingen  
Kassierer:  Can Yapici, Hegelstraße 7, 72072 Tübingen  
Schriftführerin: Alfhild Karle, Humboldstraße 22, 72810 Gomaringen 
 
Die Betriebserlaubnis durch den Kommunalverband für Jugend und Soziales ist seit dem 
25.07.2008 erteilt.  
Die Mitarbeitenden der Casa KiTaNa e.V. verpflichten sich zur Prävention physischer, sexu-
eller und emotionaler Übergriffe und zum Kinderschutz gemäß § 8a SGB VIII. 
Die Universitätsstadt Tübingen befürwortet die Erteilung der Anerkennung als Träger der 
freien Jugendhilfe und hat die Betreuungsangebote der „Casa KiTaNa e.V.“ in die örtliche 
Bedarfsplanung mit aufgenommen. 



- 3 - 

 
 
 

 
 
 
 


	Anlage
	Ostatus
	Zuständig
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung

